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Vorlage-Nr: 
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Datum: 
 
Einreicher: 
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RAG-BV-068/2008 
 
 

11.11.2008 

Bürgermeister 

Ordnung und Soziales 

 

Betreff: 

Bestellung der stellvertretenden Mitglieder der Wahlkommission für die 
Neuwahl des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) am 7. Juni 2009 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge S o l l Anwesend Mitw.-
verbot 

D a f ü r Dagegen Entha l ten

 10.11.2008 Gemeinderat Ragösen 
  

7 4 0 4 0 0 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ragösen bestimmt als Vertreter für die Wahlkommission 
 
 
 Herr Hans-Joachim Finckh für Mitglied Frank Körting 
 
 Frau Reina Fräßdorf  für Mitglied Carsten Schneider 
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Beschlussbegründung: 
 
Die Beschlussfassung erfolgt auf Grund des § 62 KWG LSA. 
 
Danach ist für jedes Mitglied der Wahlkommission ein Vertreter zu bestimmen. Zu beachten 
ist dabei, dass die Benennung eines Vertreters genau für ein Mitglied zu erfolgen hat. 
 
Die Wahlkommission ist ein selbstständiges Wahlorgan. 
   
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
 
    
 
 

 

 

 

 
 


